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Antrag 

der Abgeordneten Angelika Weikert, Doris Rau-
scher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Franz Schindler, Horst Arnold, Alexandra Hierse-
mann, Florian Ritter, Inge Aures, Volkmar Halbleib, 
Natascha Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Margit 
Wild, Kathi Petersen, Georg Rosenthal, Susann 
Biedefeld SPD 

Bericht zu geplanten „bayerischen Transitzentren“ 

Der Landtag wolle beschließen: 

Angesichts des Beschlusses des Ministerrats vom 
21. März 2017 wird die Staatsregierung aufgefordert, 
dem Landtag mündlich und schriftlich zu den zahlrei-
chen offenen Fragen zu berichten, die die geplante 
Einrichtung „bayerischer Transitzentren“ betreffen. 

Dabei gibt sie insbesondere zu folgenden Fragen 
umfassend Auskunft: 

1. Wann sollen die „bayerischen Transitzentren“ ein-
gerichtet werden? 

2. a) Ist über die bereits bekannten Standorte Re-
gensburg, Manching und Deggendorf hinaus 
die Einrichtung weiterer „Transitzentren“ ge-
plant? 

2.  b) Wenn ja, wo? 

3. a) Welche Überlegungen haben dazu geführt, 
dass die Staatsregierung inzwischen offenbar 
Abstand von den noch im Ministerrat vom 
24. Januar 2017 geplanten „grenznahen“ 
Standorten genommen hat und nun stattdes-
sen auf Einrichtungen „mit guter Anbindung 
zum Flughafen“ setzt? 

3.  b) Gilt diese Festlegung – bezugnehmend auf 
Frage 2 – auch für weitere mögliche Standor-
te? 

4. a) Sollen die bereits bestehenden Aufnahmeein-
richtungen (insbesondere in Regensburg und 
Deggendorf) auch weiterhin für Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber unterschiedlicher 
Bleibeperspektive genutzt werden oder künftig 
nur noch für solche mit geringer Bleibeper-
spektive? 

4.  b) Falls bei Frage 4a ersteres zutrifft, wie soll 
dies organisatorisch gelöst werden (z.B. räum-

lich, personell sowie hinsichtlich des Zugangs 
zu Leistungen und des Umgangs mit möglich-
erweise neu entstehenden Konflikten zwi-
schen Bewohnerinnen und Bewohnern)? 

4.  c) Falls bei Frage 4a letzteres zutrifft, fallen dann 
die entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen 
ersatzlos weg? 

4.  d) In beiden Fällen: Welche Vorkehrungen trifft 
der Freistaat angesichts der erwähnten – teil-
weisen oder vollständigen – Umwidmung der 
Aufnahmeeinrichtungen zu „Transitzentren“ für 
den Fall, dass die Aufnahmeeinrichtungen mit-
telfristig möglicherweise (abhängig von der 
Entwicklung der Zugangszahlen von Geflüch-
teten) doch wieder in stärkerem Maße als 
momentan für Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber unterschiedlicher Bleibeperspektive 
nutzbar gemacht werden müssen? 

5. Inwiefern unterscheidet sich das geplante „Tran-
sitzentrum“ in Manching konkret von der bereits 
bestehenden Ankunfts- und Rückführungseinrich-
tung? 

6. Wie gelangt die Staatsregierung angesichts der in 
den Fragen 4 und 5 genannten Unsicherheiten zu 
der Einschätzung, für die betroffenen Kommunen 
ergäben sich „keine Änderungen“? 

7. Wie werden die Kommunen und das in den „Tran-
sitzentren“ künftig tätige Personal auf die Umset-
zung der hiermit im Zusammenhang stehenden 
Handlungsaufträge vorbereitet bzw. von der 
Staatsregierung unterstützt? 

8. Mit welcher Auslastung der „Transitzentren“ rech-
net die Staatsregierung? 

9. Welche durchschnittliche Asylverfahrens- und 
Rückführungsdauer strebt die Staatsregierung für 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber an, die in 
„Transitzentren“ untergebracht sind? 

10. a) Ist geplant, zum Zwecke „beschleunigter Asyl-
verfahren“ und „einer zeitnahen Rückführung“ 
die personellen Kapazitäten der Außenstellen 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) an den geplanten Standorten zu er-
höhen? 

10. b) Falls ja, in welchem Zeitraum und in welchem 
Maße? 

11. Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass in 
den geplanten „Transitzentren“ ordnungsgemäße 
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Asylverfahren mit der grundgesetzlich garantier-
ten, sorgfältigen individuellen Prüfung gewährleis-
tet werden? 

12. Inwieweit ist für Asylbewerberinnen und Asylbe-
werbern, die in den geplanten „Transitzentren“ un-
tergebracht sind, eine Reduzierung bzw. Anpas-
sung der im Asylbewerberleistungsgesetz vorge-
sehenen Leistungen geplant? 

13. Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass 
Kinder, die in „Transitzentren“ untergebracht sind, 
ihr Recht auf Bildung vollumfänglich wahrnehmen 
können, und wie will sie gewährleisten, dass Kin-
derrechte gemäß der UN-Kinderrechtskonvention 
auch darüber hinaus ausreichend geschützt wer-
den (z.B. bezüglich Gesundheitsversorgung und 
Schutz der Privatsphäre)? 

Begründung: 

Mit Kabinettsbeschluss vom 21. März 2017 wurde die 
Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration Emilia Müller beauftragt, das im Ministerrat 
erarbeitete „Konzept für die bayerischen Transitzen-
tren zeitnah umzusetzen“. Dabei bleibt jedoch zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt eine Vielzahl von Fragen 
noch vollkommen ungeklärt. Diese betreffen rechtli-
che, aber auch organisatorische, personelle und ver-
fahrenstechnische Aspekte. 

So bleibt der – inzwischen bereits mehrfach inhaltlich 
modifizierte – Begriff der „Transitzentren“ nach wie vor 
diffus. Eine ausreichende Klärung zahlreicher bedeut-
samer Detailfragen ist aber unerlässlich, um sicherzu-
stellen, dass auch Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber mit geringer Bleibeperspektive den im Grund-
satz nicht verhandelbaren Anspruch auf ein faires 
Asylverfahren und eine im humanitären Sinne ange-
messene Behandlung erhalten, aber auch um den 
sozialen Frieden im Freistaat nicht aufs Spiel zu set-
zen. Zudem ist darauf zu achten, dass die flüchtlings-
politische Strategie der Staatsregierung im Einklang 
mit derjenigen der Bundesregierung stehen sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die Staatsregierung aufge-
fordert, zu den genannten Fragen ausführlich und 
präzise Stellung zu nehmen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Angelika Weikert, Doris Rauscher, 
Ilona Deckwerth u.a. SPD 
Drs. 17/16163 

Bericht zu geplanten "bayerischen Transitzentren" 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Angelika Weikert 
Mitberichterstatter: Dr. Hans Reichhart 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen und 
der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 65. Sit-
zung am 27. April 2017 beraten und e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Antrag in seiner 72. Sitzung am 11. Mai 2017 mitbera-
ten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen mit der Maß-
gabe, dass die Wörter „dem Landtag“ durch die Wörter „im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und In-
tegration“ ersetzt werden. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Antrag in seiner 59. Sit-
zung am 16. Mai 2017 mitberaten und e i n s t im m ig  Zu-
stimmung empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 21.06.2017 Drucksache 17/17319 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Angelika Weikert, Doris 
Rauscher, Ilona Deckwerth, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Franz Schindler, Horst Arnold, Alexandra Hierse-
mann, Florian Ritter, Inge Aures, Volkmar Halbleib, 
Natascha Kohnen, Dr. Simone Strohmayr, Margit 
Wild, Kathi Petersen, Georg Rosenthal, Susann Bie-
defeld SPD 

Drs. 17/16163, 17/16945 

Bericht zu geplanten „bayerischen Transitzentren“ 

Angesichts des Beschlusses des Ministerrats vom 
21. März 2017 wird die Staatsregierung aufgefordert, 
im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Fami-
lien und Integration mündlich und schriftlich zu den 
zahlreichen offenen Fragen zu berichten, die die ge-
plante Einrichtung „bayerischer Transitzentren“ betref-
fen. 

Dabei gibt sie insbesondere zu folgenden Fragen 
umfassend Auskunft: 

1. Wann sollen die „bayerischen Transitzentren“ ein-
gerichtet werden? 

2. a) Ist über die bereits bekannten Standorte Re-
gensburg, Manching und Deggendorf hinaus 
die Einrichtung weiterer „Transitzentren“ ge-
plant? 

2.  b) Wenn ja, wo? 

3. a) Welche Überlegungen haben dazu geführt, 
dass die Staatsregierung inzwischen offenbar 
Abstand von den noch im Ministerrat vom 
24. Januar 2017 geplanten „grenznahen“ 
Standorten genommen hat und nun stattdes-
sen auf Einrichtungen „mit guter Anbindung 
zum Flughafen“ setzt? 

3.  b) Gilt diese Festlegung – bezugnehmend auf 
Frage 2 – auch für weitere mögliche Standor-
te? 

4. a) Sollen die bereits bestehenden Aufnahmeein-
richtungen (insbesondere in Regensburg und 
Deggendorf) auch weiterhin für Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber unterschiedlicher 
Bleibeperspektive genutzt werden oder künftig 
nur noch für solche mit geringer Bleibeper-
spektive? 

4.  b) Falls bei Frage 4a ersteres zutrifft, wie soll 
dies organisatorisch gelöst werden (z. B. 
räumlich, personell sowie hinsichtlich des Zu-
gangs zu Leistungen und des Umgangs mit 
möglicherweise neu entstehenden Konflikten 
zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern)? 

4.  c) Falls bei Frage 4a letzteres zutrifft, fallen dann 
die entsprechenden Aufnahmeeinrichtungen 
ersatzlos weg? 

4.  d) In beiden Fällen: Welche Vorkehrungen trifft 
der Freistaat angesichts der erwähnten – teil-
weisen oder vollständigen – Umwidmung der 
Aufnahmeeinrichtungen zu „Transitzentren“ für 
den Fall, dass die Aufnahmeeinrichtungen mit-
telfristig möglicherweise (abhängig von der 
Entwicklung der Zugangszahlen von Geflüch-
teten) doch wieder in stärkerem Maße als 
momentan für Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber unterschiedlicher Bleibeperspektive 
nutzbar gemacht werden müssen? 

5. Inwiefern unterscheidet sich das geplante „Tran-
sitzentrum“ in Manching konkret von der bereits 
bestehenden Ankunfts- und Rückführungseinrich-
tung? 

6. Wie gelangt die Staatsregierung angesichts der in 
den Fragen 4 und 5 genannten Unsicherheiten zu 
der Einschätzung, für die betroffenen Kommunen 
ergäben sich „keine Änderungen“? 

7. Wie werden die Kommunen und das in den „Tran-
sitzentren“ künftig tätige Personal auf die Umset-
zung der hiermit im Zusammenhang stehenden 
Handlungsaufträge vorbereitet bzw. von der 
Staatsregierung unterstützt? 

8. Mit welcher Auslastung der „Transitzentren“ rech-
net die Staatsregierung? 

9. Welche durchschnittliche Asylverfahrens- und 
Rückführungsdauer strebt die Staatsregierung für 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber an, die in 
„Transitzentren“ untergebracht sind? 
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10. a) Ist geplant, zum Zwecke „beschleunigter Asyl-
verfahren“ und „einer zeitnahen Rückführung“ 
die personellen Kapazitäten der Außenstellen 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) an den geplanten Standorten zu er-
höhen? 

10. b) Falls ja, in welchem Zeitraum und in welchem 
Maße? 

11. Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass in 
den geplanten „Transitzentren“ ordnungsgemäße 
Asylverfahren mit der grundgesetzlich garantier-
ten, sorgfältigen individuellen Prüfung gewährleis-
tet werden? 

12. Inwieweit ist für Asylbewerberinnen und Asylbe-
werbern, die in den geplanten „Transitzentren“ un-
tergebracht sind, eine Reduzierung bzw. Anpas-
sung der im Asylbewerberleistungsgesetz vorge-
sehenen Leistungen geplant? 

13. Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass 
Kinder, die in „Transitzentren“ untergebracht sind, 
ihr Recht auf Bildung vollumfänglich wahrnehmen 
können, und wie will sie gewährleisten, dass Kin-
derrechte gemäß der UN-Kinderrechtskonvention 
auch darüber hinaus ausreichend geschützt wer-
den (z. B. bezüglich Gesundheitsversorgung und 
Schutz der Privatsphäre)? 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen für die einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorgelegte Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweiligen Ausschussvotums entsprechend der aufgeleg-

ten Liste einverstanden ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – CSU-Fraktion, 

SPD-Fraktion, FREIE WÄHLER und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Gegenstim-

men bitte ich anzuzeigen. – Keine Gegenstimmen. – Stimmenthaltungen? – Keine 

Stimmenthaltungen. Kollegin Claudia Stamm schließt sich dem Votum mit an und 

stimmt zu.

Protokollauszug
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